
und die genaue Kenntnis der Gesetzmäßigkeiten der ge
sellschaftlichen Entwicklung bilden die Grundlage für die 
gesellschaftliche Wirksamkeit ihrer Tätigkeit. Diese ist nicht 
nur auf die richtige Entscheidung des Einzelfalls, sondern 
auf die Aufdeckung der Ursachen von Rechtsverletzungen, 
ihre sozialen und politischen Zusammenhänge und die Mo
bilisierung der gesellschaftlichen Kräfte zu ihrer Beseiti
gung gerichtet.

Diesen gesetzmäßigen Erfordernissen und der Vervoll
kommnung der in der Deutschen Demokratischen Republik 
bestehenden Garantien für die Einhaltung des sozialisti
schen Rechts, das der friedlichen Arbeit und den Interessen 
des werktätigen Volkes dient, entsprechen:

Die Weiterentwicklung der Arbeitsweise der Organe der 
Rechtspflege auf der Grundlage und entsprechend den 
gesamtstaatlichen Aufgaben beim umfassenden Aufbau 
des Sozialismus, besonders bei der Leitung der Volks
wirtschaft nach dem Produktionsprinzip.
Der Ausbau der einheitlichen Leitung der Rechtspre
chung aller Gerichte durch das Oberste Gericht, dessen 
alleinige und unmittelbare Verantwortung vor der Volks
kammer und dem Staatsrat der Deutschen Demokrati
schen Republik sowie die verstärkte Sicherung der Un
abhängigkeit der Richter.
Die Erweiterung der unmittelbaren Teilnahme der Werk
tätigen an der Rechtsprechung und der Erziehung Ge
strauchelter sowie die verstärkte kollektive Selbsterzie
hung der Bürger durch gesellschaftliche Organe der 
Rechtspflege.
Die Erweiterung der Aufgaben der Staatsanwaltschaft 
bei der Aufsicht über die unbedingte Wahrung der ein
heitlichen sozialistischen Gesetzlichkeit und bei der Be
kämpfung der Verbrechen und Vergehen und ihrer Ur
sachen.
Die Festigung und Verbesserung der Zusammenarbeit 
der Organe der Rechtspflege mit den örtlichen Staats
organen, besonders den Volksvertretungen sowie den ge
sellschaftlichen Massenorganisationen und den Ausschüs
sen der Nationalen Front.
Die Entwicklung der sozialistischen Rechtspflege erfolgt 

im Kampf gegen noch vorhandene bürgerliche Rechtstradi-
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